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Betreff

Wirtschaftsplan städtebaulicher Denkmalschutz 2019

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 07.02.2019: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 07.02.2019 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Ina Rauer 29.01.2019

Beschlussentwurf

Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 
Denkmalschutz 2019 entsprechend Anlage 1.

Gesetzliche Grundlagen:

Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadt Köthen (Anhalt) liegen im Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz mit 
einer Förderquote von 80 % für das Haushaltsjahr 2019 folgende Bewilligungen von 
Fördermitteln vor (s. Anlage 3):

Programmjahr 2017/ Haushaltsjahr 2019      55.500,00 €
Programmjahr 2018/ Haushaltsjahr 2019    150.000,00 €

zuzüglich vorhandener Mittel aus dem Jahr 2018 1.254.830,47 €

mithin gesamt = 1.460.330,47 €

Für die Maßnahmen im Fördergebiet des städtebaulichen Denkmalschutzes stehen somit in 
2018 insgesamt Mittel in Höhe von zunächst 1.460.330,47 € zur Verfügung. 

Die Erläuterungen zu den Mitteln und die Belegung der Mittel mit Fortführungsmaßnahmen 
aus dem Jahr 2018 und neuen Maßnahmen des Jahres 2019 ist den nachfolgenden 
Unterlagen zu entnehmen.

I. Finanzielle Mittel aus dem Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 2019

Erläuterung zu I.

zu 1.
Bei den vorhandenen Mitteln aus Vorjahren in Höhe von 1.254.830,47 € handelt es  
sich um Fördermittel des Bundes und des Landes sowie den Eigenanteil der Stadt   
Köthen (Anhalt) sowie städtebaulich bedingte Einnahmen. 

zu 2. - 3. 
Hier handelt es sich um bewilligte Städtebaufördermittel  (Bund/Land)  der 
Programmjahre 2017 und 2018 für das Haushaltsjahr 2019. Der städtische 
Eigenanteil in diesem Förderprogramm beträgt 20 %.






Anlage  1


Wirtschaftsplan städtebaulicher Denkmalschutz 2019


Nachfolgende Maßnahmen sind im Rahmen der Denkmalschutzes 2019 geplant


I. Finanzielle Mittel aus dem Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 2019


lfd.Nr. Bezeichnung Plan 2019


1 vorhandene Mittel aus 2018 1.254.830,47 €


2 Programmjahr 17 / Haushaltsjahr 2019 55.500,00 € bewilligt


3 Programmjahr 18 / Haushaltsjahr 2019 150.000,00 € bewilligt


Gesamtmittel 2019, bewilligt 1.460.330,47 €


II. Fortführung der Maßnahmen aus Vorjahr Plan 2019


lfd.Nr. Maßnahme 


1 Trägerhonorar für Folgejahre 2017-2018 i. Z. mit z. B. Maßnahmen Amtshaus 93.547,07


2 Trägerhonorar für Private Maßnahmen PJ 2018/HHJ 2018 5.000,00


3 Gehweg nördl. Springstraße östlich 254.044,01


4 Architektenwettbewerb und Planung Neubau Amtshaus im Schloßbereich 487.301,39


5 private Maßnahmen (siehe nichtöffentlicher Teil) 414.938,00


Gesamt aus Vorjahr 1.254.830,47 €


III. Maßnahmen des Jahres 2019 Plan 2019


lfd.Nr. Maßnahme 


1 Architektenwettbewerb und Planung Neubau Amtshaus im Schloßbereich 55.500,00


2 Trägerhonorar für Private Maßnahmen PJ 2018/HHJ 2019 7.500,00


3 private Maßnahmen (siehe nichtöffentlicher Teil) 142.500,00 €


Gesamt aus 2019 205.500,00 €


Gesamt II. und III. 1.460.330,47 €





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage1-WirtschaftsplanstädtebaulicherDenkmalschutz2019.pdf




 
 
 
Anlage 2 
 


Erläuterung zu den Einzelmaßnahmen 
 
II. Fortführung der Maßnahmen aus Vorjahr 
 
lfd. Nr. 1 –  Trägerhonorar Folgejahre 2017/2018 


Da die bewilligten Mittel des Programmjahres  2014 in den Haushaltsjahren 
2016 bis 2018 ausschließlich für private Maßnahmen eingesetzt wurden und 
somit in den Folgejahren keine finanziellen Mittel für das Trägerhonorar zur 
Verfügung standen, dem Treuhänder aber für seine Leistungen eine 
Vergütung zusteht, wurde hier das Trägerhonorar für die Folgejahre geplant 
und vorgehalten. Diese Mittel werden zur Begleichung von 
Trägerhonorarrechnungen benötigt. 


 
lfd. Nr. 2 - Trägerhonorar für Private Maßnahmen PJ 2018/HHJ 2018 


 Diese Mittel werden zur Begleichung von Trägerhonorarrechnungen benötigt. 
 
lfd. Nr. 3 - Gehweg nördliche Springstraße östlich 


Bei dieser Maßnahme gilt zu beachten, dass der Gehweg direkt an den 
Schlosspark angrenzt.  
Das Vorhaben konnte noch nicht begonnen werden, da im Gehwegbereich  
Wurzelwerk des Baumbestandes Schlosspark vorzufinden ist. 
Hierzu sind besondere bautechnische Maßnahmen erforderlich, um den 
Baumbestand zu erhalten. Dieses Problem konnte noch nicht abschließend 
gelöst werden. 


 
lfd. Nr. 4 - Architektenwettbewerb und Planung Neubau Amtshaus im 


Schlossbereich 
Der Neubau Amtshaus steht im engen Zusammenhang mit der zukünftigen 
Entwicklung des Köthener Schlosses. Erste Vorarbeiten wie z. B. 
Baugrundgutachten, bauhistorische Untersuchungen und Erstellung Modell 
sind veranlasst. 
Diese Mittel werden zur Umsetzung des Vorhabens benötigt. 


 
lfd. Nr. 5 - Private Maßnahmen  


siehe nichtöffentlicher Teil 
 
 
III. Maßnahmen des Jahres 2019 
 
lfd. Nr. 1 - Architektenwettbewerb und Planung Neubau Amtshaus im 


Schlossbereich 
Das Vorhaben steht im Zusammenhang mit II Nr. 4. Diese Mittel werden zur 
Umsetzung des Vorhabens benötigt. 


 
lfd. Nr. 2 - Trägerhonorar für Private Maßnahmen PJ 2018/HHJ 2019 
  Diese Mittel werden zur Begleichung von Trägerhonorarrechnungen benötigt. 
 
lfd. Nr. 3  - Private Maßnahmen  


siehe nichtöffentlicher Teil 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage2-ErläuterungzudenEinzelmaßnahmen.pdf




Städtebaulicher Denkmalschutz
PJ HJ                2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021


2011            FM 1.100.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 140.000,00


EM 275.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 35.000,00


bewilligt 1.375.000,00 360.000,00 400.000,00 400.000,00 175.000,00


2012            FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


kein Antrag gestellt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2013            FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ges. beabsichtigt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2014            FM 1.060.000,00 0,00 0,00 38.760,00 160.000,00 861.240,00


EM 265.000,00 0,00 0,00 9.690,00 40.000,00 215.310,00


bewilligt 1.325.000,00 0,00 0,00 48.450,00 200.000,00 1.076.550,00


2015            FM 268.800,00 0,00 112.400,00 100.000,00 56.400,00


EM 67.200,00 0,00 28.100,00 25.000,00 14.100,00


bewilligt 336.000,00 0,00 140.500,00 125.000,00 70.500,00


2016            FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wird nicht bewilligt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2017            FM 444.400,00 200.000,00 200.000,00 44.400,00


EM 111.100,00 50.000,00 50.000,00 11.100,00


bewilligt 555.500,00 250.000,00 250.000,00 55.500,00


2018           FM 320.000,00 80.000,00 120.000,00 120.000,00 80.000,00


EM 80.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00


bewilligt 400.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00


2019        FM 400.000,00 200.000,00 200.000,00


EM 100.000,00 50.000,00 50.000,00


ges. beabsichtigt 500.000,00 250.000,00 250.000,00


2020       FM 488.000,00 288.000,00 200.000,00


EM 122.000,00 72.000,00 50.000,00


ges. beabsichtigt 610.000,00 360.000,00 250.000,00


Summe FM 10.938.679,44 580.000,00 540.000,00 320.000,00 140.000,00 151.160,00 260.000,00 200.000,00 1.197.640,00 164.400,00 608.000,00 480.000,00


Summe EM 2.734.669,87 105.000,00 135.000,00 80.000,00 35.000,00 37.790,00 65.000,00 50.000,00 299.410,00 41.100,00 152.000,00 120.000,00


zus. EM z.B.FM  87,67


Gesamt 13.673.436,98 685.000,00 675.000,00 400.000,00 175.000,00 188.950,00 325.000,00 250.000,00 1.497.050,00 205.500,00 760.000,00 600.000,00


Magdeburger Straße Gehweg nördl. Springstr. Östlich Wallstraße 64-67


Architektenwettbewerb und Planung Neubau Amtshaus im Schloßbereich und Trägerhonorar i.H.v. ges. 555.500,00 €festzulegende Maßnahmen PJ 2018


festzulegende Maßnahmen PJ 2019 festzulegende Maßnahmen PJ 2020 incl. Siegessäule (110 T € in 2020 Anlage 3


Matrix Denkmalschutz Stand 03.01.2019 nach Bew. PJ 2018





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage3-MatrixDenkmalschutzmitvorliegendenBewilligungen.pdf


